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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §201;

Rechtssatz

Die Umsatzsteuer, der Dienstgeberbeitrag und der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag gehören zu den

Selbstbemessungsabgaben. Auch die Lohnsteuer hat der Arbeitgeber selbst zu berechnen und abzuführen. Bei

Selbstbemessungsabgaben ist maßgebend, wann die Abgabe bei ordnungsgemäßer Selbstberechnung abzuführen

gewesen wäre (Hinweis E 16.9.2003, 2000/14/0106). Die P?icht zur Abfuhr der Abgabe besteht - unabhängig von der

späteren bescheidmäßigen Festsetzung - bereits ab diesem Zeitpunkt.
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